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bildung regelmäßig besuchen, die Schulordnung befolgen 
und die sich aus dem Lehrverhältnis ergebenden Pflichten 
erfüllen. Von der Neuregelung, Schüler über 14 Jahre und 
Lehrlinge, die hartnäckig die Schulpflicht verletzen, vor den 
gesellschaftlichen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen, 
wird — wenn auch noch nicht in allen gebotenen Fällen — 
Gebrauch gemacht.

In der Rechtsprechung erreichten die gesellschaftlichen 
Gerichte insgesamt gute Ergebnisse. Es gibt jedoch bei eini
gen Tätigkeitsgebieten noch Unsicherheiten. Sie betreffen ins
besondere
— die richtige Anwendung der Geldbuße bei Vergehen und

Verfehlungen,
— die Zulässigkeit der Selbstverpflichtung zur Leistung un

bezahlter gemeinnütziger Arbeit in der Freizeit,
— die Differenzierung der arbeitsrechtlichen materiellen

Verantwortlichkeit.
Von der Erziehungsmaßnahme Geldbuße, deren Ober

grenze im neuen Gesetz wesentlich erhöht wurde, wird 
nicht in allen Beratungen wegen Vergehen und Verfehlun
gen, bei denen die Voraussetzungen für ihre Anwendung vor
liegen, Gebrauch gemacht. . Festgelegte Geldbußen entspre
chen nicht immer der Tatschwere sowie dem Grad der Schuld 
des Rechtsverletzers und berücksichtigen nicht ausreichend 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie sind vielfach zu nied
rig und verfehlen dadurch die erforderliche erzieherische 
Wirkung auf den Bürger.

Selbstverpflichtungen von beschuldigten Bürgern zur Lei
stung unbezahlter gemeinnütziger Arbeit in der Freizeit wer
den von Konflikt- und Schiedskommissionen mitunter be
stätigt, ohne zu beachten, daß diese Erziehungsmaßnahme 
nur bei Vergehen und Ordnungswidrigkeiten dann angewandt 
werden kann, wenn durch die Handlung der Allgemeinheit 
dienende Anlagen oder Werte zerstört oder beschädigt wur
den.

Die Entscheidungen der Konfliktkommissionen über die 
arbeitsrechtliche materielle Verantwortlichkeit wegen fahr
lässig verursachter Schäden tragen noch nicht durchgängig 
dem notwendigen Schutz des sozialistischen Eigentums Rech
nung. Bei einer Anzahl von Kommissionen besteht noch die 
Auffassung, in der Regel selbst bei erheblichen Schäden die 
Höhe des Schadenersatzes zum Teil wesentlich unterhalb 
eines monatlichen Tariflohns festzulegen und großzügige, für 
den Verursacher kaum spürbare Ratenzahlungen zu bewilli
gen.

Noch nicht in allen erforderlichen Fällen machen die ge
sellschaftlichen Gerichte von ihrem Recht Gebrauch, beschul
digte Bürger zu verpflichten, vor ihnen über die Erfüllung 
der in der Entscheidung enthaltenen Verpflichtungen zu be
richten und bei Geldleistungen den Nachweis erfolgter Zah
lung zu erbringen. Dadurch bleiben Möglichkeiten des Ein
flusses über die Beratung hinaus auf die freiwillige Erfül
lung festgelegter Pflichten ungenutzt.

Die Wirksamkeit der gesellschaftlichen Gerichte wird auch 
wesentlich davon beeinflußt, inwieweit ihnen von den zur 
Übergabe befugten Organen geeignete Strafsachen und Ord
nungswidrigkeiten zur Beratung und Entscheidung zugeleitet 
werden.

Die Übergabe von Strafsachen an die gesellschaftlichen 
Gerichte entspricht den Prinzipien der differenzierten An
wendung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit. Bei der rechtspolitischen Wertung der Vorausset
zungen zur Übergabe von Strafsachen an die Konflikt- und 
Schiedskommissionen haben sich überwiegend einheitliche 
Maßstäbe durchgesetzt. Das ist vor allem auf ein zielge
richtetes und abgestimmtes Zusammenwirken der zur Über
gabe befugten Organe zurückzuführen. In der Regel wird 
auch beachtet, daß sich durch die Ausgestaltung der Erzieh- 
hungsmaßnahmen die Möglichkeiten der erzieherischen Ein
wirkung der gesellschaftlichen Gerichte auf den Rechtsver
letzer erhöht haben. Im Jahre 1982 wurden 19,8 Prozent der 
Strafsachen an die gesellschaftlichen Gerichte zur Beratung 
und Entscheidung übergeben, im 1. Halbjahr 1983 waren es 
22,5 Prozent.

Zur Beratung und Entscheidung über Ordnungswidrig
keiten werden die gesellschaftlichen Gerichte noch unzurei

chend in Anspruch genommen. Im Jahre 1982 wurden den 
Konfliktkommissionen 442, den Schiedskommissionen 
280 Ordnungswidrigkeiten übergeben. Im 1. Halbjahr 1983 
führten die Konfliktkommissionen 347 Beratungen wegen 
Ordnungswidrigkeiten durch, die Schiedskommissionen 190. 
Das ist im Vergleich mit dem 1. Halbjahr 1982 eine Zunahme 
von 194 Übergaben. Diese Entwicklung entspricht der mit dem 
neuen Gesetz über die gesellschaftlichen Gerichte angestreb
ten Veränderung der Ubergabepraxis auf diesem Tätig
keitsgebiet.

Das erfolgreiche Wirken der gesellschaftlichen Gerichte ist 
wesentlich auf die gefestigte Erkenntnis sowohl bei den Kon
flikt- und Schiedskommissionen, als auch bei den für die 
Anleitung und Unterstützung verantwortlichen Organe zu
rückzuführen, daß ihre kontinuierliche Zusammenarbeit eine 
grundlegende Voraussetzung für die Erfüllung ihrer spezifi
schen Aufgaben zur Festigung der sozialistischen Rechtsord
nung ist. Die Zusammenarbeit der gewerkschaftlichen Vor
stände und Leitungen sowie der Betriebsleiter mit den Kon
fliktkommissionen hat sich weiter vertieft. Die Beziehungen 
wechselseitiger Information und kameradschaftlicher Zusam
menarbeit zwischen den örtlichen Volksvertretungen und 
ihren Organen sowie den Ausschüssen der Nationalen Front 
mit den Schiedskommissionen sind dauerhafter und inhalts
reicher geworden. Als nützlich erweist sich in Großstädten 
die Mitarbeit des Vorsitzenden der Schiedskommission oder 
eines Mitglieds in den Komitees für Ordnung und Sicherheit 
auf Wahlkreisebene.

Die Justiz- und Sicherheitsorgane kommen ihrer Verant
wortung zur Anleitung der gesellschaftlichen Gerichte zu
nehmend besser nach. Sie unterstützen die Gewerkschaften 
bei der Anleitung der Konfliktkommissionen und bei der 
Qualifizierung ihrer Mitglieder.

Zu einer wirkungsvollen politischen Arbeit in den Städten 
und Gemeinden gehören auch arbeitsfähige Schiedskommis
sionen, vor denen die Bürger ihre Rechte jederzeit und ohne 
großen Zeitaufwand wahrnehmen können. Die Größe des 
Bereichs einer Schiedskommission muß die erforderliche Bür
gernähe gewährleisten. Das ist noch nicht überall der Fall. 
In mehreren Kreisen bestehen für einzelne Schiedskommis
sionen noch zu große Tätigkeitsbereiche, und bei einigen 
Schiedskommissionen ist durch Ausfall von Mitgliedern die 
volle Arbeitsfähigkeit nicht mehr gegeben.

Die Erhöhung der Wirksamkeit der gesellschaftlichen Ge
richte erfordert auch weiterhin eine kontinuierliche, dem 
politischen Grundanliegen des neuen Gesetzes entsprechende, 
qualifizierte Anleitung und Unterstützung der Konflikt- und 
Schiedskommissionen durch die dafür verantwortlichen Or
gane. Diese ist in bewährter Zusammenarbeit zielstrebig und 
mit größerer Effektivität fortzuführen. In Auswertung der 
bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes 
über die gesellschaftlichen Gerichte wurden die Direktoren 
der Bezirks- und. Kreisgerichte auf die Lösung folgender 
Schwerpunktaufgaben orientiert:
— In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und den 

Gewerkschaften ist eine einheitliche Rechtsanwendung in 
der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte zu gewähr
leisten.

— Die Schiedskommissionen sind von den örtlichen Organen 
der Staatsmacht stärker in die Durchsetzung der Stadt- 
und Gemeindeordnungen einzubeziehen. Es ist Einfluß 
darauf zu nehmen, daß die Ordnungsstrafbefugten den ge
sellschaftlichen Gerichten die Ordnungswidrigkeiten zur 
Beratung und Entscheidung übergeben, bei denen die Vor
aussetzungen dafür vorliegen.

— In Vorbereitung der im Jahre 1984 im Zusammenhang mit 
den Kommunalwahlen zu erwartenden Wahl der Mitglie
der der Schiedskommissionen ist in allen Kreisen zu prü
fen, ob die Bereiche einzelner Schiedskommissionen den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Anzustreben ist 
in den Städten, den Bereich der Schiedskommission dem 
Wahlkreis anzupassen. In Gemeindeverbänden, in denen 
nur eine Schiedskommission besteht, sollte zur Sicherung 
ihrer engen Verbindung mit den Bürgern Einfluß darauf 
genommen werden, daß in den einzelnen Gemeinden 
selbständige Schiedskommissionen gebildet werden.


